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Städtische Immobilien 
Anfrage der Fraktion Aktive Unabhängige Bürger vom 12.03.2013 
zur Stadtverordnetenversammlung am 27.03.2013 
 
 
Zu 1) Welche Immobilien befinden sich im Eigentum der Stadt Cott-

bus und wie werden sie genutzt? 
 
Im Eigentum der Stadt befindet sich aufgabenbedingt eine sehr große 
Anzahl von Immobilien. Diese werden hinsichtlich des Erfordernisses der 
kommunalen Daseinvorsorge in 2 Kategorien gegliedert: 
 

1. Kategorie: Objekte zur kommunalen Daseinsvorsorge 
Dazu zählen im Wesentlichen: 
• Schulen und Turnhallen 
• Kindertagesstätten 
• Verwaltungsobjekte  
• Feuerwehren 
• Friedhöfe 
• Objekte des Sports  
• kulturelle Einrichtungen 
• soziale Einrichtungen 

 
2. Kategorie: Objekte in kommunalem Eigentum, die nicht zur klas-

sischen Daseinsvorsorge dienen 
Dazu zählen im Wesentlichen: 
• 5.622 Garagenstandorte, davon 4.779 Pachtgrundstücke 

und 843 Mietgaragen 
• Wohngebäude oder Wohnungen 
• sonstige gewerbliche Objekte z. B. Tierparkgaststätte 
• sonstige soziale Einrichtungen z. B. Frauenzentrum Lila Villa 
• Kleingartenanlagen  
• Jugendclubs 
• Leerstandsobjekte 
• sonstige Grundstücke/Objekte u. a. Verkehrsflächen (z. B. 

Buswendeschleifen), Märkte, Spielplätze, Wertstoffcontainer 
 

Eine adressgenaue Übersicht und Zuordnung der Standorte kann im FB 
Immobilien eingesehen werden. 
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Zu 2) Welche Kosten sind gestaffelt in Einnahmen und Ausgaben damit verbunden? 
 
Mit der Betreibung der Immobilien sind dem Grunde nach folgende klassische Ausgaben ver-
bunden:  

• Betriebskosten, wie Kosten für Heizung, Fernwärme, Objektreinigung, Straßenreini-
gung/Winterdienst, Sicherheitsdienste, Energie (Strom oder Gas), Gebührenbescheide, 
Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswasser, Grundsteuern, Wasser- / Abwasser-
gebühren, Versicherungen, Wartungen und Revisionen 

• Kosten der Gebäudeunterhaltung und Reparaturen  
• ggf. erforderliche Mieten bei Fremdimmobilien 
• Baumpflege- und Außenanlagenarbeiten 
• kalkulatorische Abschreibung und Zinsen  
• Personalkosten für Hausmeisterleistungen   

 
Einnahmeseitig sind je nach Vertragsgrundlage folgende Erlöse möglich:  

• Miet- und Pachtzins 
• Betriebskostenerstattungen 
• Erstattung sonstiger Nebenkosten  

 
Für Informationen zu standort- und nutzungsspezifische Einnahmen und Ausgaben steht der FB 
Immobilien zur Verfügung. 

 
Zu 3) Wie hoch sind die Verkehrswerte der einzelnen Immobilien? 
 
Die Verkehrswertermittlung erfolgt gemäß § 194 Baugesetzbuch (BauGB). Er wird nach der 
Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Werter-
mittlungsverordnung WertV) in Verbindung mit den Wertermittlungsrichtlinien (WertR) ermittelt. 
 
Der Verkehrswert hat nur Gültigkeit zu einem festgelegten Stichtag (Stichtagsbezogenheit). Da 
die Erstellung der Verkehrswertgutachten im Grundsatz durch öffentlich bestellte Sachverstän-
dige zu erfolgen hat, entstehen der Stadtverwaltung dafür entsprechende Gutachterkosten. Zu-
dem dürfen die Gutachten kommunalrechtlich nicht älter als 1 Jahr sein. Es liegen daher nicht 
zu allen Immobilien die Verkehrswerte vor, sondern werden im Rahmen von Nachfrage und An-
gebot ermittelt oder aktualisiert. In die Eröffnungsbilanz des städtischen Ergebnishaushaltes 
wurden alle Grundstücke und Immobilien mit einem Buchwert aufgenommen. 

 
Zu 4)  Was ist mit den Immobilien geplant, die sich im kommunalen Bestand befinden 

und noch keiner Nutzung unterzogen sind? 
 
Eine zweckentsprechende Nachnutzung der Immobilien wird regelmäßig geprüft. Besteht ver-
bindlich kein Eigenbedarfsinteresse, erfolgt die Ausschreibung der Standorte zum Verkauf. 

  
Zu 5)  Welche Immobilien sollen kurz-, mittel- und langfristig verkauft werden oder an 

Dritte vermietet/verpachtet werden? 
 
Alle Immobilien, welche für die Daseinsvorsorge der Stadt Cottbus nicht notwendig sind, werden 
im Rahmen einer öffentlichen regionalen und überregionalen Ausschreibung zum Höchstgebot 
mit Vorgabe Mindestgebot (Verkehrswert) ausgeschrieben. Ist Ausschreibung nicht möglich, da 
es sich um eine Arrondierung, Zuordnung o.ä. handelt, erfolgt die Prüfung einer möglichen Di-
rektveräußerung.  
Da mit jeder Ausschreibung Kosten für die Erstellung und Aktualisierung der Gutachten sowie 
der überregionalen Veröffentlichung entstehen, erfolgt durch den FB Immobilien eine nachfra-
georientierte Steuerung bei der Auswahl der zu veröffentlichten Immobilien. 
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Zu 6)  Wie hoch ist der Investitionsaufwand, um kommunal zu nutzende Immobilien zu 
sanieren? 

 
Eine Gesamtsumme des noch erforderlichen Investitionsaufwands kommunaler Immobilien ist 
nicht ermittelt, da je nach Baualter, Nutzungsart, Baupreisentwicklung, aktueller Gesetzesgrund-
lage (z. Bsp. EnEV), Sanierungszeitraum usw. veränderte Rahmenbedingungen für die Sanie-
rung eines Objektes gelten, welche maßgeblich den Investitionsaufwand beeinflussen. 
 
Aus diesem Grund werden Prioritäten in der jeweiligen Haushaltsplanung, sowohl im Investiti-
onshaushalt als auch im Aufwandshaushalt, gesetzt. 
 
So sind im Doppelhaushalt 2013/2014 u.a. folgende wichtige Bauvorhaben im Investitionshaus-
halt angemeldet: 
 

• Weiterführung der Sanierung Turnhalle und Außenanlagen Grundschule Sielow 
• Sanierung Schulstandort Ludwig-Leichhardt-Gymnasium 
• Sanierung Grundschulstandort Fröbel-Grundschule 
• Sanierung Grundschulstandort Regine-Hildebrandt-Grundschule 
• Sanierung Grundschulstandort Astrid-Lindgren-Grundschule 
• Neubau Hort Groß Gaglow 
• Sanierung Schulstandort Pestallozi-Förderschule 
• Neubau Freiwillige Feuerwehr Kahren 
• Sanierung Freiwillige Feuerwehr Gallinchen 

 
Die Auflistung aller Maßnahmen ist der Unterlage – Auszug aus dem Teil I A / Investitionen 
2013/2014 – zum Doppelhaushalt zu entnehmen. 
 
 
Zudem besteht ein wesentlicher Bedarf an Werterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
zur Beseitigung bestehender baulicher und technischer Mängel. Das Hauptaugenmerk liegt da-
bei auf Schulen und Kitas. Auch dafür sind im Doppelhaushalt 2013/2014 entsprechende Fi-
nanzierungsmittel im Aufwandshaushalt angemeldet: 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Unterhaltung Schulen 
Produkt 024 243 999 2.874.000 € 851.000 € 955.000 € 955.000 € 955.000 € 

Unterhaltung Kitas 
Produkt 036 365 020 1.700.000 € 1.700.000 € 1.700.000 € 1.700.000 € 1.700.000 € 

 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Marietta Tzschoppe 
Beigeordnete für Bauwesen 


